
 

Schul- und Hausordnung der Birken-Realschule 

Vorwort 
Wo Menschen zusammen leben, bedarf es einiger Regeln. In der Schule leben und arbeiten viele Stunden am Tag 
viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf engstem Raum. Höflichkeit, Freundlichkeit und gegenseitige 
Rücksichtnahme tragen entscheidend dazu bei, dass sich alle an unserer Schule wohlfühlen.  
Wir wollen ohne Gewalt auskommen: also weder Gewalt ausüben noch Gewalt androhen – auch nicht „im Spaß“ – 
andere weder einschüchtern noch ihnen Angst machen. Wo Gewalt und Gewaltandrohung im Spiel ist, müssen wir 
eingreifen, z.B. Lehrerinnen und Lehrer informieren. Das ist kein Petzen, sondern oft der erste Schritt zur 
Streitschlichtung. Dies gilt auch für Sachbeschädigung und Diebstähle.  

1. Schulweg 
Alle werden gebeten, sich auf dem Schulweg so zu verhalten, dass die Anliegerinnen und Anlieger keinen 
Anlass zu Klagen haben. 

2. Vor Unterrichtsbeginn 
Das Schulhaus ist morgens ab 7:40 Uhr geöffnet. Diejenigen, die aus häuslichen Gründen oder wegen 
umständlicher Verkehrsverhältnisse sehr früh das Schulhaus erreichen, dürfen den Eingangsbereich vor 7:40 
Uhr benutzen. Die Erlaubnis hierzu erteilen die Klassenlehrer/innen.  
Schüler/innen, deren Unterricht später beginnt, dürfen – um die anderen nicht zu stören – erst einige Minuten 
vor Unterrichtsbeginn das Schulhaus betreten.  
Wer mit Rädern in die Schule kommt, stellt diese an den vorgesehenen Stellplätzen ab. Um Unfälle zu 
vermeiden, darf im Schulhof nicht gefahren werden.  

3. In den Pausen 
In den beiden Pausen verlassen die Schüler/innen ihre Klassenzimmer/Fachräume und begeben sich auf den 
Schulhof. Bei schlechtem Wetter entscheiden die Aufsichtführenden gemeinsam, ob die Schüler/innen im 
Eingangsbereich EG und UG des Schulgebäudes bleiben können.  
Vertretungen und Unterrichtsausfälle werden im Schaukasten im Erdgeschoss angezeigt, die Schüler/innen 
informieren sich täglich.  
Mit dem zweiten Läuten zum Stundenbeginn müssen alle Schüler/innen in ihrem Klassenzimmer bzw. im 
Fachraum sein, sie bereiten sich auf die Stunde vor.  

4. Während des Unterrichts 
Jede Schülerin/jeder Schüler ist verpflichtet, ihre/seinen Arbeitsplatz und dessen Umgebung in Ordnung zu 
halten und nichts zu beschädigen.  
Kaugummikauen ist im Schulgebäude und auf dem Schulgelände untersagt.  
Ist 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn die Lehrkraft nicht eingetroffen, so teilen diese die Klassensprecher/
innen der Schulleitung mit.  

 



5. Auf dem Schulgelände 
Alle haben sich so zu verhalten, dass niemand zu Schaden kommt. Der Schulhof ist sauber zu halten. Abfälle 
sind in die dazu vorgesehenen Behälter zu werfen. Die Schüler/innen werden gebeten, im Unterrichtsbereich 
auftretende Gefahrenquellen und Beschädigungen der Lehrkraft zu melden. 
Vor Unterrichtsschluss darf das Schulgelände nur mit der Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen werden.   
Das Mitbringen von Fortbewegungsmitteln (Rollerskates, Skateboards…), das Rauchen auf dem 
Schulgelände (laut Verwaltungsvorschrift K. u. U.1997) ebenso von E-Zigaretten und E-Shishas – auch im 
Eingangsbereich der Schule – sowie Schneeballwerfen (wegen Gefährdung anderer) sind verboten. Dies gilt 
auch für alle Schulveranstaltungen.  
Der Konsum von Getränken und Lebensmitteln mit aufputschender Wirkung ist verboten.  

6. Unterrichtsende 
Die Lehrkraft beendet den Unterricht. Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler/innen das Schulgelände. 

7. Sportkleidung 
Aus hygienischen Gründen kann Sportkleidung (z.B. Trainingshose, Jogginghose u.a.) nur im Sportunterricht 
getragen werden.  

8. Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik 
Während des Schulbetriebes, d.h. auch während der Pausen und nach Unterichtsende, ist auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik auszuschalten und 
wegzupacken.  
Handynotrufe sind in Absprache mit einer Lehrkraft möglich.  

9. Geltungsbereich 
Diese Hausordnung gilt auch für das obere Schulgebäude (Bockelstraße).  

Mit der Zustimmung der Gesamtlehrerkonferenz und der Schulkonferenz ist die Hausordnung zum 10.12.2018 geändert.  


